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  Verordnung 

des Gemeinderates der Marktgemeinde Premstätten vom 11.12.2025 über die 9. 
Änderung des 1. Flächenwidmungsplanes gemäß § 38 (6) des Stmk. ROG 2010 idF 
LGBl. 165/2024.  

 

 Plandarstellung 

Die Plandarstellung (zeichnerische Darstellung) im Maßstab 1:5.000 mit Datum 
12.11.2025, GZ: RO-606-70/1.09 FWP, verfasst von der Interplan ZT GmbH, 
vertreten durch Arch. DI Günter Reissner MSc, ist integrierender Bestandteil 
dieser Verordnung. Der Bestand und die Änderung gehen aus der Plandarstellung 
hervor. 

 

 Änderung 

Die Änderung des Flächenwidmungsplanes betrifft folgende Bereiche: 
 
(1) Eine Teilfläche des Grundstücks 20/7 der KG Hautzendorf wird als Allgemeines 

Wohngebiet mit einem Bebauungsdichterahmen von 0,2–0,8 festgelegt.  

Aufgrund der Immissionsbelastung durch Straßenlärm wird Sanierungsgebiet 
Immissionen festgelegt. Zur Beseitigung der Mängel wird eine Frist von 15 
Jahren ab Rechtskraft der ggst. FWP-Änderung festgesetzt. 

(2) Eine Teilfläche des Grundstückes 20/4 der KG Hautzendorf wird als Freiland 
mit der zeitlich folgenden Nutzung – Sondernutzung im Freiland für 
Waldfriedhof festgelegt. Als Eintrittszeitpunkt für die zeitlich folgende Nutzung 
wird die Entlassung aus dem Forstzwang festgelegt.  

(3) Innerhalb der Sondernutzungsfläche gemäß (2) ist die Errichtung von 
Gebäuden unzulässig. 

 

 Rechtskraft 

Nach Genehmigung der Änderung des Flächenwidmungsplanes durch die Stmk. 
Landesregierung beginnt ihre Rechtswirksamkeit mit dem auf den Ablauf der 
Kundmachungsfrist folgenden Tag. 
 

Für den Gemeinderat 

Der Bürgermeister: 

 

 

 

(Dr. Matthias Pokorn) 
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  Erläuterungen 

Allgemeines 

Der Änderungsbereich liegt im Nordwesten des Gemeindegebiets, nahe dem bzw. 
innerhalb des gemeindeübergreifenden überörtlichen Siedlungsschwerpunktes 
Tobelbad, in der Katastralgemeinde Hautzendorf. In unmittelbarer Nähe befindet 
sich die Pfarrkirche und das Pfarramt Tobelbad, welche entlang der B-70 Packer 
Straße gelegen sind.  

Die Änderung betrifft eine gut zugängliche Waldfläche im östlichen Anschluss an 
das bestehende Wegenetz ausgehend von der Pfarrkirche Tobelbad sowie eine 
kleinräumige Fläche im unmittelbaren östlichen Anschluss an die Pfarrkirche. Die 
Flächen der neuen Sondernutzung im Freiland für Waldfriedhof werden durch 
Forst- und Fußwege sowie die Topographie begrenzt. Die Baulandflächen für die 
zugehörige Basisinfrastruktur schließen im Westen und Süden an bebautes 
Bauland der Nachbargemeinde Haselsdorf-Tobelbad an. 

Es liegt die konkrete Absicht vor, auf dieser Fläche eine Naturbestattungsanlage 
als „Waldfriedhof“ einzurichten, wobei ausschließlich sogenannte Baum-
bestattungen mittels biologisch abbaubarer Urnen vorgesehen sind. Für diese 
Nutzung ist gemäß § 33 (4) des Stmk. Leichenbestattungsgesetzes 2010 (zuletzt 
idF LGBl. Nr. 54/2019) u.a. eine Deckung im Flächenwidmungsplan erforderlich.  

Orthofoto GIS Steiermark, Erhebungsdatum 07/2025, maßstabslos 

 

Zum Verfahrenslauf  

Der (Erst-)Entwurf der ggst. Änderung wurde auf Grundlage des Gemeinderats-
beschlusses vom 03.07.2025 im Zeitraum von 17.07.2025 bis 12.09.2025 zur 
allgemeinen Einsicht öffentlich aufgelegt. Innerhalb der Auflagefrist wurden von 
öffentlichen Dienststellen und von Privaten Einwendungen gegen die geplante 
Festlegung bekannt gegeben, insbesondere hinsichtlich des sehr großen Flächen-
ausmaßes von ursprünglich rd. 9,17 ha und der Lage dieser Fläche.  
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Nach der Auflage wurden im Zuge der Einwendungsbehandlung zusätzliche 
Abstimmungen u.a. mit dem Forstfachreferat der BH Graz Umgebung, den 
Projektwerbern und Grundeigentümern sowie der betroffenen Jagdgesellschaft 
durchgeführt. Nach umfassender und vertiefter Abwägung der unterschiedlichen 
Interessen und Nutzungsansprüche wird seitens der Gemeinde eine drastische 
Reduktion der im Erst- bzw. Auflageentwurf noch angestrebten Festlegung im 
Ausmaß von ca. 4 ha und eine teilweise Verschiebung der so verkleinerten 
Widmungsfläche innerhalb des Grundstückes 20/4 der KG Hautzendorf als 
angemessener und raumverträglicher erachtet.  

Die Lage und Abgrenzung des Zweitentwurfs berühren weniger sensible Bereiche 
und haben, bei verbesserter Berücksichtigung der Topographie, geringere 
Auswirkungen auf den Wald und das Jagdgebiet. Die Differenz zwischen Erst- und 
Zweitentwurf stellt sich planlich wie folgt dar: 

 

Aufgrund der Änderungen gegenüber der zur Einsicht aufgelegten Fassung des 
Erstentwurfes wurde vor dem Beschluss der ggst. FWP-Änderung eine Anhörung 
gemäß § 38 (7) Stmk. ROG 2010 durchgeführt.  

Änderung 

Zu (1)   Eine Teilfläche des Grundstücks 20/7 der KG Hautzendorf, die bislang als 
Freiland für die landwirtschaftliche Nutzung festgelegt war, wird im 
Ausmaß von rd. 1.110 m² als Allgemeines Wohngebiet mit einem 
Bebauungsdichterahmen von 0,2-0,8 festgelegt. Die aufgrund der Steilheit 
des Geländes (Abbruchkante) nicht bebaubare östliche Teilfläche des 
Grundstücks bleibt von der Baulandfestlegung unberührt.  

Bei der Festlegung handelt es sich um eine kleinräumige Erweiterung im 
gemeindeübergreifenden überörtlichen Siedlungsschwerpunkt Tobelbad. 
Die Flächen schließen zweiseitig an bestehendes Bauland an und sind 
infrastrukturell gut erschlossen. Im Bestand ist bereits rund die Hälfte der 
Flächen versiegelt. Aufgrund der geplanten Nutzung als Zugangspunkt für 
den Waldfriedhof ist lediglich die Errichtung von Nebenanlagen (zB WC-
Anlagen) und keine zusätzliche großflächige Versiegelung zu erwarten. 
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Aufgrund der Nähe zur Landesstraße besteht eine Belastung durch 
Verkehrslärm: Die Verkehrsfrequenz auf der B-70 Packer Straße lag im 
Beobachtungsjahr 2019 bei einem durchschnittlichen Tagesverkehr von 
12.600 Kfz mit einem Schwerverkehrsanteil von 4% (Erhöhung von 2.000 
Kfz gegenüber dem Jahr 2016, das Grundlage für die Ermittlung des FWP 
1.00 war). Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt im ggst. Bereich 50 
km/h. Bei dieser Geschwindigkeit und bei Annahme einer freien 
Schallausbreitung liegt im Allgemeinen Wohngebiet eine Fläche mit einer 
Tiefe von rd. 131 m, gemessen von der Straßenachse, innerhalb des 
lärmbelasteten Bereiches der Landesstraße - betroffen sind somit weite 
Teile des Teilraums Bischofeggerstraße. Aufgrund der vorgelagerten 
bestehenden Bebauungen kann die Lärmbelastung in Teilbereichen 
wesentlich geringer sein - die tatsächliche Lärmbelastung ist in 
Folgeverfahren erforderlichenfalls festzustellen. 

Der Lärm-Planungsrichtwert für Allgemeines Wohngebiet liegt gemäß 
ÖNORM S 5021 bei 55 dB Tag / 45 dB Nacht. Bezüglich des Schutzes der 
Außenbauteile wird daher auf die Anforderungen der OIB-Richtlinie 5 
„Schallschutz“ 2.2.3 verwiesen, die besonders zu beachten sind 
(mindesterforderliche Schalldämmung von Außenbauteilen).  

In Allgemeinen Wohngebieten sind nach Maßgabe des Wohncharakters des 
Gebietes auch andere als Wohnnutzungen zulässig (zB auch Garagen und 
sonstige Betriebe aller Art, die ggf. keine Aufenthaltsräume aufweisen). 
Um die Einhaltung der Planungsrichtwerte gemäß ÖNORM S 5021 zu 
gewährleisten, kann daher auf Grundlage eines konkreten Projektes in 
nachfolgenden Verfahren ein schallschutztechnisches Gutachten 
erforderlich sein. Auch seitens des Referates Lärm- und Strahlenschutz 
der Abteilung 15 des Amtes der Stmk. Landesregierung wurde zum Erst- 
bzw. Auflageentwurf mit Schreiben vom 07.08.2025 (GZ: ABT15-573/2023-
109) bekannt gegeben, dass im Bauverfahren ein schalltechnisches 
Gutachten vorzulegen ist, um die Einhaltung der maßgeblichen 
Immissionsgrenzwerte nachzuweisen und erforderliche objektspezifische 
Maßnahmen zu gewährleisten.   

Das Setzen von Maßnahmen für einen ausreichenden Lärmschutz 
(Gebäudestellung, verstärkte Schalldämmung, am Lärm orientierte 
Grundrissgestaltung etc.) kann je nach Nutzung erforderlich sein. Für 
Objekte und wesentliche Aufenthaltsbereiche im Freien sind die 
Planungsrichtwerte entsprechend der ständigen und langjährig 
gepflogenen Handhabung im Rahmen der örtlichen Raumplanung 
einzuhalten. Unter wesentlichen Freiflächen versteht man jene Flächen, 
die für einen länger dauernden Aufenthalt im Freien bestimmt sind 
(Terrassen etc.). 

Gemäß § 29 (4) Stmk. ROG 2010 ist eine festgesetzte Sanierungsfrist nur 
verlängerbar, wenn die Beseitigung der Mängel nicht in den eigenen 
Wirkungsbereich der Gemeinde fällt. Nach Ablauf der Frist dürfen 
Festlegungs- und Baubewilligungsbescheide sowie Genehmigungen nach 
dem Stmk. Baugesetz nur zur Beseitigung der Mängel erteilt werden. Für 
die Beseitigung der Mängel ist nicht die Gemeinde verantwortlich.  

Zu (2)   Eine Teilfläche des Grundstücks 20/4 der KG Hautzendorf, die bisher als 
Freiland für die land- und forstwirtschaftliche Nutzung bzw. in 
geringfügigem Ausmaß als Verkehrsfläche festgelegt war, wird im Ausmaß 
von rd. 5,29 ha als Freiland bzw. Verkehrsfläche mit der zeitlich folgenden 
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Nutzung Sondernutzung im Freiland für Waldfriedhof festgelegt. Für die 
Erfüllung der festgelegten Eintrittsbedingung ist die Entlassung der Fläche 
aus dem Forstzwang festgelegt.  

Für die Verwendung des Waldbodens zu anderen Zwecken als für solche 
der Waldkultur ist daher eine Nichtwaldfeststellung oder eine Rodungs-
bewilligung gemäß der §§ 5 oder 17 des Forstgesetzes 1975 zu erwirken. 
Zuständige Behörde ist das Forstfachreferat der BH Graz Umgebung.  

Auszüge aus der Stellungnahme der Forstbehörde zum Erst- bzw. 
Auflageentwurf (Schreiben vom 29.07.2025 mit GZ: BHGU-110956/2023):  

[...] Für den genannten Waldbereich liegt nach dem Waldentwicklungsplan 
eine Wertigkeit der Wirkungen des Waldes mit 1 2 1 (Nr. 12, besonderes 
öffentliches Interesse an der Walderhaltung) vor, gutachterlich ist die 
Wohlfahrtsfunktion des Waldes auf 3 zu erhöhen, die Wertigkeit ist damit 
mit 1 3 1 gegeben, die Wohlfahrtsfunktion ist die neue Leitfunktion. Es liegt 
damit ein besonders hohes öffentliches Interesse an der Walderhaltung 
vor. Eine Interessensabwägung ist im Rahmen eines Rodungsverfahrens 
durchzuführen. Der Nachweis der unbedingten Notwendigkeit der 
Waldflächeninanspruchnahme ist im Rodungsverfahren zu erbringen. Es 
ist also der Nachweis zu erbringen, dass die Anlage eines Friedhofes in 
diesem Bereich unbedingt erforderlich ist. Durch die Konzentration der 
„Grabstellen“ gilt dies auch für einen Waldfriedhof. […] 

Folgende Hinweise wurden zudem bekannt gegeben:  

- Es ist darauf hinzuweisen, dass „gartengestalterischen“ Maßnahmen 
nicht zu akzeptieren sind sondern ausschließlich „forstliche“ Maßnahmen 
vorzusehen sein werden. 

- Aus forsttechnischer Sicht ist auf das Verbot von Feuerentzünden im Wald 
hinzuweisen (Kerzenverbot gegen Friedhof). Ein Abfallkonzept ist in der 
Friedhofsordnung vorzusehen. 

- Die Zugänglichkeit für alle Waldbesucher ist auf Grund des „Friedhofes“ 
(befriedeter Bereich) eingeschränkt, ein pietätvolles Verhalten ist 
einzufordern. 

- Am Friedhof ist Jagdverbot – klar ersichtliche Abgrenzungen werden 
erforderlich. 

Zu (3)   Der Ausschluss der Errichtung von Gebäuden (vgl. die baugesetzliche 
Begriffsbestimmung des § 4 Z.29 Stmk. BauG) erfolgt gemäß § 33 (3) Z.1 
letzter Satz des Stmk. ROG 2010 und stellt sicher, dass der Waldcharakter 
des Gebietes auch bei der allfälligen Entnahme von Bäumen erhalten 
bleibt. Im Plan wird für diese Einschränkung das Planzeichen mit dem 
Kürzel „(be)“ verwendet, das bereits für die Datenschnittstelle des GIS-
Steiermark freigeschaltet ist. 

 

Örtliches Entwicklungskonzept (ÖEK) 

Die geplante Änderung steht in keinem Widerspruch zu der in einem 
Parallelverfahren durchgeführten 1. Änderung des Örtlichen Entwicklungs-
konzeptes. Die Festlegungen im Flächenwidmungsplan erfolgen innerhalb eines 
baulichen Entwicklungsbereiches für die Funktion Wohnen bzw. innerhalb einer 
Örtliche Vorrangzone/Eignungszone für Waldfriedhof: 
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Ausschnitt ÖEP idF 1.01 (Stand Beschluss), maßstabslos 

 

Begründung zu § 2 

Die Änderung des Flächenwidmungsplanes erfolgt auf Antrag der 
Grundstückeigentümerin, die in Zusammenarbeit mit einem 
Bestattungsunternehmen, die Errichtung einer Naturbestattungsanlage in Form 
eines „Waldfriedhofes“ beabsichtigt. Die auch im öffentlichen Interesse der 
Marktgemeinde Premstätten gelegene Festlegung erfolgt in Abstimmung mit den 
angrenzenden und bestehenden Nutzungen. 

Durch die Einrichtung eines Waldfriedhofes soll ein zusätzliches und zeitgemäßes 
Angebot in der Gemeinde geschaffen werden, das aufgrund der strategisch 
günstigen Lage im Süden von Graz, an der Schnittstelle zweier Gemeinden und der 
ausgezeichneten verkehrlichen Anbindung einen Nutzen für die gesamte 
Gemeindebevölkerung, Nachbargemeinden und auch den Großraum Graz bietet. 

Die Festlegung der Sondernutzung im Freiland für Waldfriedhof ist gemäß dem 
Regionalen Entwicklungsprogramm für die Planungsregion Steirischer 
Zentralraum (REPRO 2016) dem Landschaftsteilraum „Außeralpine Wälder und 
Auwälder“ zuzuordnen. Der Zielsetzung des Erhalts der Waldflächen und 
Waldränder in ihrer Funktion als ökologische Ausgleichsflächen wird durch die 
ggst. Änderung nicht widersprochen, da die Erhaltung des Waldes (auch bei 
Entlassung aus dem Forstzwang) unabdingbare Voraussetzung für die geplante 
Nutzung als Waldfriedhof ist. Im REPRO ist für diesen Bereich eine Grünzone 
festgelegt. Durch die Festlegung einer Sondernutzung im Freiland für 
Waldfriedhof sind jedoch keine großflächigen Versiegelungen von Flächen zu 
erwarten und steht die Änderung daher in keinem Widerspruch zu den 
Bestimmungen der Regionalplanung. 

Die Festlegung des Allgemeinen Wohngebietes liegt im Landschaftsteilraum 
Außeralpines Hügelland. Das charakteristische Erscheinungsbild der Landschaft 
mit kleinräumiger Durchmischung von Wald, Wiesen, Ackerland und 
landwirtschaftlichen Kulturen ist zu erhalten. Bei der Baukörpergestaltung ist die 
visuelle Sensibilität des Landschaftsraums besonders zu berücksichtigen. Die 
Erweiterung berücksichtigt die Bestandssituation und erfolgt daher keine 
Entwicklung nach außen in den unversehrten Landschaftsraum.  
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Der Teilraum O „Bischofeggerstraße“ ist Teil des Überörtlichen 
Siedlungsschwerpunktes Tobelbad und wurde daher gemäß ÖEK 1.00 als Örtlicher 
Siedlungsschwerpunkt festgelegt. Aufgrund der gemeindeübergreifenden 
Schwerpunktsetzung bestehen daher keine Einschränkungen für den 
Landschaftsteilraum „Außeralpines Hügelland“ gemäß § 3 (5) Z.2 REPRO 
Steirischer Zentralraum.  

Die Baulanderweiterung befindet sich im unmittelbaren Anschluss an bebautes 
Bauland der Nachbargemeinde Haselsdorf-Tobelbad und innerhalb der 
Entwicklungsgrenzen des ÖEK 1.00. Der ggst. Bereich bildet aufgrund der Lage im 
Anschluss an die Pfarrkirche Tobelbad und der bereits bestehenden 
Parkplatzflächen den idealen Zugangspunkt für den geplanten Waldfriedhof. Die 
Festlegung von Bauland erfolgt, um die Voraussetzungen zur Errichtung von 
zugehöriger Basisinfrastruktur und Nebenanlagen (zB WC-Anlagen) zu schaffen. 
Die Grundlage hierzu wurde vom Gemeinderat bereits im Zuge der Neuerstellung 
durch die kleinräumige Erweiterung des baulichen Entwicklungsbereiches 
festgelegt. 

Die verkehrliche Anbindung der Baulandflächen, und damit auch der 
Sondernutzungsflächen, ist über den Bestand gegeben und erfolgt ausgehend von 
der B-70 Packerstraße über eine Gemeindestraße der Nachbargemeinde 
Tobelbad. Eine wirtschaftliche Aufschließung ist damit sichergestellt. 

Die Festlegung einer Sondernutzung im Freiland für Waldfriedhof zur 
Ermöglichung von Naturbestattungen steht der Erhaltung der Qualität der 
natürlichen Lebensgrundlagen nicht entgegen. Dieser Grundsatz dient dem Wesen 
nach dem Schutz von Ressourcen und Gemeingütern, welche für die nachhaltige 
und bestmögliche Nutzung und Sicherung des Lebensraumes essentiell sind. 
Natur- bzw. Waldbestattungen fördern allgemein eine naturnahe Nutzung von 
Wäldern, stehen in keinem Widerspruch zu den Prinzipien einer nachhaltigen 
Forstwirtschaft (zB kann die Nutzung dazu beitragen, Altholzbestände zu erhalten 
und die Biodiversität zu erhöhen) und verursachen typischerweise keine 
nennenswerte Umweltbelastung (zB durch Lärm oder Luftverunreinigung). Da für 
die geplante Waldfriedhofnutzung keine Eingriffe in den natürlichen 
Wasserhaushalt erforderlich sind und die Funktion des bestehenden Waldbodens 
nicht beeinträchtigt wird, wird dem Gebot der sparsamen und sorgsamen 
Verwendung entsprochen.  

Die geplante Waldfriedhofnutzung berücksichtigt den Grundsatz der Beachtung 
eines sparsamen Flächenverbrauches trotz des großen Ausmaßes der 
Widmungsfläche vollinhaltlich, da angesichts der nicht erforderlichen Bebauung 
(keine Errichtung von Grabsteinen u.ä.) kein „Verbrauch“ von Fläche iS einer 
baulichen Konsumation oder zwingenden Entziehung aus der forstwirtschaftlichen 
Nutzung erfolgt. Waldfriedhöfe erstrecken sich gleichsam mit dem Wald 
typischerweise über große Gebiete, um neben der neuen Bestattungsfunktion auch 
den Erhalt des vorherrschenden Waldcharakters sicherzustellen sowie den 
Baumbestand durch geringe Konzentration zu schützen.  

Durch die so ermöglichte Integration von Urnen in einen Wald werden weniger 
zusätzliche Flächen benötigt als auf konventionellen Friedhöfen, wodurch in einer 
Gesamtbetrachtung hinsichtlich Bestattungsanlagen sogar zur Flächeneffizienz 
beigetragen wird. Der Waldfriedhof eröffnet so die Möglichkeit eines alternativen 
Bestattungskonzeptes, das eine hohe Kapazität bei einem unerheblichen Eingriff in 
den Naturhaushalt gewährleistet. 
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Ebenso erfolgt die kleinräumige Festlegung von Bauland zur Errichtung der zum 
geplanten Waldfriedhof zugehörigen Basisinfrastruktur unter Beachtung der 
Raumordnungsgrundsätze, da es sich um Flächen mit zweiseitigem 
Baulandanschluss handelt, aufgrund der angrenzenden bestehenden Bebauung 
und der topographischen Gegebenheiten kein Austritt in den freien 
Landschaftsraum erfolgt und damit keine Zersiedelung stattfindet. Im Sinne eines 
sparsamen Flächenverbrauches werden bereits infrastrukturell gut erschlossene 
und im Bestand bereits versiegelte Flächen im Bereich eines 
gemeindeübergreifenden Örtlichen Siedlungsschwerpunktes festgelegt.  

Gegenseitig nachteilige Beeinträchtigungen sind angesichts der Standortauswahl 
auch bei langjähriger oder dauerhafter Nutzung nicht zu erwarten. Im Nahebereich 
des geplanten Waldfriedhofs finden keine intensiven oder sensiblen Nutzungen 
statt, auf die negative Auswirkungen zu erwarten wären. Der für einen 
Waldfriedhof unabdingbare Waldcharakter bleibt erhalten. Die zusätzliche Nutzung 
für Bestattungen ist ruhigen Charakters (keine kirchlichen Veranstaltungen udgl.) 
und bewirkt keine Störungen für Bewohner:innen der Teilräume 
Bischofeggerstraße bzw. Tobelbaderstraße oder Erholungssuchende. 

Der Änderungsbereich befindet sich am Rande des Gemeindegebietes bzw. 
unmittelbar an der Gemeindegrenze zur Nachbargemeinde Haselsdorf-Tobelbad. 
Die Festlegungen erfolgen unter Berücksichtigung der raumbedeutsamen 
Planungen der Nachbargemeinde und entfalten keine negativen Auswirkungen auf 
die angrenzende Gebietskörperschaft. Das durch den geplanten Waldfriedhof 
eröffnete Angebot für Alternativbestattungen besteht über die Gemeindegrenzen 
hinweg bis in den Ballungsraum Graz, weshalb die Anordnung an einer 
Landesstraße zweckmäßig ist.  

Auf die umfassenden Begründungen und Erläuterungen der Änderung ÖEK 1.01 
inkl. Prüfung der Umwelterheblichkeit wird ergänzend verwiesen.  

Durch die ggst. Änderung wird, auch als Grundlage für eine allenfalls erforderliche 
und zweckgebundene Rodungsbewilligung, iS der Bestimmungen des § 17 des 
Forstgesetzes das öffentliche Interesse an einer Nicht-Waldnutzung dokumentiert 
(Siedlungswesen).  

 

Hinweise an die Baubehörde: 

Mit der Festlegung der Sondernutzung im Freiland wird im Flächenwidmungsplan 
die Rechtsgrundlage dafür geschaffen, dass bei Nachweis der Erforderlichkeit 
Bauführungen außerhalb der lw. Nutzung durchgeführt werden können.  

Vor einer baurechtlichen Bewilligung innerhalb von als Sondernutzung 
festgelegten Flächen ist zwingend ein Gutachten eines Sachverständigen 
einzuholen (§ 33 (7) Z.4 iVm § 33 (5) Z.1 und § 33 (3) Z.1 Stmk. ROG 2010). 

 

Bebauungsplanzonierung 

Für den Änderungsbereich ist aufgrund der geringen Größe der Baulandfestlegung 
sowie des geringen Regelungsbedarfes innerhalb der sehr nutzungsspezifischen 
Sondernutzungsfläche sowie der bestehenden Anbindung und Infrastruktur kein 
Bebauungsplan erforderlich. 

Die Einfügung von Bauprojekten in das Straßen-, Orts- und Landschaftsbild wird 
im Sinne des § 43 (4) Stmk. BauG im Rahmen von Bauverfahren geprüft werden. 
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Baulandbilanz 

Die Marktgemeinde Premstätten verfügt gemäß ÖEK/FWP 1.00 über einen 
rechnerischen Baulandbedarf von rd. 103,74 ha innerhalb der Planungsperiode, 
dem im Stammplan des FWP 1.00 eine Baulandreserve von 60,14 ha 
gegenüberstand. Durch die kleinräumige Baulanderweiterung auf einem bebauten 
Grundstück wird die Flächenbilanz Wohnbau nur unwesentlich verändert (vgl. 
Flächenbilanzblatt im Anhang). Die Baulandreserve wird durch die Änderung nicht 
erhöht.  Der Einhaltung des Bedarfes für die in der Planungsperiode zu erwartende 
Siedlungsentwicklung wird nicht widersprochen. 

 

Baulandmobilisierung 

Die Baulandflächen im Änderungsbereich sind teilweise bereits mit einer 
baulichen Anlage iS des § 4 Z. 13 Stmk. BauG bebaut, weshalb kein unbebautes 
Grundstück gemäß § 2 (1) Z.33 StROG vorliegt. Für die Festlegung der 
Sondernutzung im Freiland sind ebenfalls keine Maßnahmen erforderlich. 

 

 

Prüfung der Erforderlichkeit einer Umweltprüfung – Screening 

Da Ausschlusskriterien zutreffen und kein obligatorischer Tatbestand gegeben ist, 
sind keine weiteren Prüfschritte erforderlich (siehe Tabelle). 

 

Flächenwidmungsplan Änderung 1.09 „Waldfriedhof Kaiserwald“ 

1 Abschichtung möglich X 

2.1 Nutzung kleiner Gebiete / geringfügige Änderung  
2.2 Keine Änderung von Eigenart und Charakter  
2.3 offensichtlich keine erheblichen Auswirkungen  

2.4 UVP-Pflicht  
2.5 Beeinträchtigung von Europaschutzgebieten  

 Weitere Prüfschritte erforderlich NEIN 

Begr. 

Die Baulandfestlegung liegt innerhalb der Entwicklungsgrenzen, die 
Festlegung einer Sondernutzung im Freiland liegt innerhalb einer 
Örtlichen Vorrangzone/Eignungszone gemäß ÖEK 1.01, das auf seine 
Umwelterheblichkeit hin überprüft wurde. 

 



 

 

  Zeichnerische Darstellung 

1) Plankopf 

2) Legende 

3) Änderung inkl. A3-Mappenblätter 

4) Kataster 
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  Anhang 

1) Formblatt zur Baulandflächenbilanz 
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